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2015/414 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 
Rechtsgültigkeit der formulierten Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-
Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal 
(Rheinstrasse Pratteln/Liestal-Initiative)“ 
 
  

vom 01. Dezember 2015  

1. Ausgangslage 

Am 6. Mai 2015 wurde die Unterschriftenliste der formulierten Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-
Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal (Rheinstrasse 
Pratteln/Liestal-Initiative)“ bei der Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft zur Vorprüfung 
eingereicht. 

1.  Wortlaut der Initiative 

Kantonale formulierte Gesetzesinitiative "zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der 
Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal (Rheinstrasse Pratteln/Liestal-Initiative)” 

Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen, stellen, 
gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Kantonsverfassung, das folgende formulierte Begehren: 

I. 

Das Strassengesetz vom 24. März 1986 (GS 29.252; SGS 430) wird wie folgt geändert: 

§ 43d Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal 

(neu) 

1 Betreffend das Bauprojekt «Rückbau der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal» leiten – 
unter der Federführung des Regierungsrates – die kantonalen Behörden unverzüglich alle 



2 

rechtlich und sachlich notwendigen Schritte ein, um die Umsetzung der in Absatz 2 
beschriebenen Massnahmen zu bewirken. Die im Widerspruch zu diesen Massnahmen 
stehenden Planungs- und Ausführungsbeschlüsse zum Rückbau der Rheinstrasse sind 
entsprechend zu ändern. 

2 Um in ausserordentlichen Situationen (vorübergehend ganze oder teilweise Sperrung des 
A22-Tunnels) möglichst ohne Verzögerung einen geordneten Verkehrsfluss aufrecht erhalten 
zu können, sind – unter Beachtung der Umweltverträglichkeit – im Sinne einer 
Kapazitätssicherung für den Rückbau der Rheinstrasse folgende Massnahmen zu treffen: 

a. Die Strassenführung hat dreispurig (2 vollwertige Fahrstreifen und 1 Mehrzweckstreifen) zu 
erfolgen. Der in der Mitte liegende Mehrzweckstreifen muss im Ereignisfall umgehend geöffnet 
werden können. Dafür sind bauliche Massnahmen zu treffen und entsprechende 
Verkehrsleitsysteme einzurichten. 

b. Die Dreispurigkeit der Rheinstrasse darf durch die Ausgestaltung der Verkehrsknoten, der 
Bushaltestellen oder durch sonstige bauliche Massnahmen nicht behindert werden. 

c. Die für die Fussgängerübergänge vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen sind technisch so 
zu gestalten, dass sie im Ereignisfall die vorgesehene umgehende Öffnung der 3. Spur nicht 
behindern. 

3 Der Regierungsrat erstattet während der Zeit der Realisierung der beschriebenen 
Massnahmen der Öffentlichkeit über die getroffenen Massnahmen und über den Sachstand 
mindestens halbjährlich Bericht. 

II. 

Diese Gesetzesänderung tritt nach Annahme durch das Volk am ersten Tag des auf die 
Volksabstimmung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

2.  Formelle Gültigkeit der Initiative 

Mit Verfügung vom 11. Mai 2015, publiziert im Amtsblatt vom 21. Mai 2015, hat die 
Landeskanzlei festgestellt, dass die formulierte Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-
Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal (Rheinstrasse 
Pratteln/Liestal-Initiative)“ den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. Mit Verfügung der 
Landeskanzlei vom 25. Juni 2015, publiziert im Amtsblatt vom 25. Juni 2015, wurde das 
Zustandekommen der Initiative mit 1‘678 gültigen Unterschriften festgestellt. Im Sinne der §§ 64 
ff. des Gesetzes vom 7. September 1981 über die politischen Rechte (SGS 120, GpR) ist die 
Initiative somit formell gültig zu Stande gekommen. Der Regierungsrat hat folglich gemäss  
§ 78a GpR dem Landrat eine Vorlage zur Rechtsgültigkeit der formulierten Initiative zu 
unterbreiten. 
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3.  Rechtsgültigkeit der Initiative  

Der Rechtsdienst von Regierungsrate und Landrat hat die Rechtsgültigkeit des 
Volksbegehrens, eingereicht als formulierte Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-
Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal (Rheinstrasse 
Pratteln/Liestal-Initiative)“ abgeklärt. Er kommt zum Schluss, dass die Initiative rechtsgültig ist. 
Insbesondere führt er aus: „Die Initiative erfüllt die formalen Kriterien der Einheit der Form und 
der Materie und verstösst nicht gegen höherrangiges Bundesrecht oder kantonales Recht. Dass 
die Volksinitiative inhaltlich im Widerspruch zu bestehenden Planungen steht, die im 
Wesentlichen den Rückbau der Rheinstrasse zwischen Liestal und Pratteln auf eine 
zweispurige Kantonsstrasse vorsehen, ändert an ihrer Rechtsgültigkeit nichts.“. 

4.  Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, das Volksbegehren in Form der formulierten 
Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und 
Liestal (Rheinstrasse Pratteln/Liestal-Initiative)“ für rechtsgültig zu erklären. 

 

 

Liestal, 01. Dezember 2015 Im Namen des Regierungsrates 

  der Präsident: 

  Anton Lauber 

  der Landschreiber: 

  Peter Vetter 

 

 

 

Beilagen 
 Entwurf eines Landratsbeschlusses (gemäss den Angaben der Landeskanzlei und des 

Finanzhaushaltgesetzes) 
 Gutachten Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat 

 



Entwurf 

Landratsbeschluss 

über die Rechtsgültigkeit der formulierten Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-
Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal (Rheinstrasse 
Pratteln/Liestal-Initiative)“ 

vom  

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

 

 
1. Die Gesetzesinitiative „zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen 

Pratteln und Liestal (Rheinstrasse Pratteln/Liestal-Initiative)“ wird für rechtsgültig erklärt. 
 
 
 
Liestal, Im Namen des Landrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 
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